
Stadt Lauffen am Neckar    Telefon: 07133 / 2077-0 
Bürgerbüro       Telefax: 07133 / 2077-10 
Bahnhofstraße 50     E-Mail: buergerbuero@lauffen-a-n.de 
 

Zustimmungserklärung 
der gesetzlichen VertreterInnen 

bei Personalausweis- bzw. Passanträgen von Minderjährigen 
 

 Personalausweis (Gebühr: 27,60 €, Produktionszeit: ca. 3-4 Wochen) 
 Reisepass (Gebühr: 37,50 €, Produktionszeit: ca. 3-6 Wochen, Express-

Bestellung verfügbar für 32 € Aufpreis) 
 
Die Ausweisdokumente sind grundsätzlich 6 Jahre gültig. Sollte das Kind schon vor Ablauf der Gültigkeit 
nicht mehr auf dem Ausweisbild erkennbar sein, verkürzt sich die Gültigkeit dementsprechend. 

 

Angaben zur minderjährigen Person 
 
Familienname:  ____________________________________________ 
 
Alle Vornamen: ____________________________________________ 
 
Geburtsdatum/-ort: ____________________________________________ 
 
Anschrift:  ____________________________________________ 
 
Augenfarbe: ______________________  Größe:_________________ cm  
 
Wurde eine ausländische Staatsbürgerschaft auf Antrag erworben?  

 Ja 
 Nein 

 
Der Personalausweis ist grundsätzlich nur zum Verreisen innerhalb der EU ausreichend. 
Informieren Sie sich deshalb vor Reisebeginn, ob der Staat, in den Sie einreisen möchten, den 
Personalausweis akzeptiert (z.B. für die Einreise in die USA wird ein Reisepass benötigt). 
Informationen über Urlaubsland, Einreisebestimmungen, Visumserfordernisse sowie weitere 
verschiedene Reisehinweise können im Internet unter www.auswaertiges-amt.de abgerufen 
werden. 

 
Familienname von Elternteil 1 

 
 

Vorname Personalausweis-/Pass-Nr. Unterschrift 

Familienname von Elternteil 2 

 
 

Vorname Personalausweis-/Pass-Nr.  Unterschrift 

 
Für die Antragstellung wird benötigt: 
- Ausweisdokument oder Geburtsurkunde bzw. Familienstammbuch (im Original, wird      
  nicht einbehalten), wenn noch kein Ausweisdokument vorhanden ist.  
- Ein biometrisches Lichtbild digital von einem Fotostudio oder für Kinder ab 6 Jahren       
  Lichtbilderstellung direkt im Bürgerbüro möglich. 
- Das Kind muss persönlich anwesend sein. 
- Die Zustimmungserklärung muss von beiden Eltern unterschrieben werden, bzw. ist nur 

ein Elternteil sorgeberechtigt, ist ein rechtskräftiger Sorgerechtsnachweis oder eine 
aktuelle Negativbescheinigung vom Jugendamt vorzulegen. 

- Gebühr muss bei Antragstellung bezahlt werden. 

mailto:buergerbuero@lauffen-a-n.de
http://www.auswaertiges-amt.de/

